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Sauna im Hallenbad - Antrag auf Wiedereröffnung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 12.09.2017 Kultur- und Sportausschuss 
N 26.09.2017 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Saunabetrieb im Hallenbad wird nicht wieder aufgenommen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit Schreiben vom 22.02.2017 beantragen die „langjährigen Stammgäste (Diens-
tags)“ die Sanierung des Saunabereiches im Hallenbad und die Wiedereröffnung des 
Saunabereiches. Dem Antrag ist eine Unterschriftenliste mit 38 Unterschriften beige-
fügt. Unter Berücksichtigung der Wohnorte lässt sich die Unterschriftenliste folgen-
dermaßen unterteilen: 
 

Wohnort Anzahl Unterschriften 

Rastede 21 
Oldenburg 8 
Wiefelstede 3 
Varel 3 
Brake 2 
Ovelgönne 1 
Summe 38 

 
 
Hintergrund 
Bis Ende 2013 wurde die Sauna im Hallenbad stets von einem Pächter betrieben. 
Nachden der letzte Pächter Ende 2013 aus dem Pachtvertrag ausschied, 
übernahmen die gemeindeeigenen Schwimmmeister den Betrieb der Sauna im 
Hallenbad und führten ihn bis zur endgültigen Schließung im Mai 2016 fort. Unter 
Berücksichtigung der drei Schließungsmonate (Juni – August) wurde die Sauna 
durchschnittlich von 159 Personen im Monat aufgesucht. 
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Insgesamt ist festzustellen, dass sich der Betrieb der Sauna wirtschaftlich nicht 
darstellen lässt. 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält neben den Ergebnissen für die Jahre 2014 und 
2015 auch das Ergebnis für 2016 (Januar bis April) sowie eine Hochrechnung. Die 
Löhne spiegeln nicht das jeweilige Ergebnis wieder, da die Aufgabe von den 
Schwimmmeistern im Zuge der „normalen“ Arbeit mitgemacht wurde. Für die 
nachfolgende Darstellung wurde der Jahreswert eines Fachangestellten für 
Bäderbetriebe angenommen. 
 

 
 
Aus dem Antrag geht unter anderem hervor, dass ein „Weiterbetrieb zu Preisen, die 
eine Steigerung der Besucherzahlen mit sich führen könnte“ angestrebt wird.  
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Der vorstehenden Tabelle liegt ein durchschnittlicher Eintrittspreis von 13 € zu Grun-
de. 159 Besucher im Monat entsprechen 1.431 Besucher im Jahr. Um den Verlust 
von durchschnittlich 40.700 € auszugleichen müssten die Eintrittspreise um rd. 28 € 
pro Karte erhöht werden. Die entspräche einem Eintrittspreis von durchschnittlich 41 
€.  
 
Die Sauna wurde zusammen mit dem Hallenbad im Jahr 1980 in Betrieb genommen 
und ist nunmehr 37 Jahre alt. Grundsätzlich ist anzumerken, dass sie sich auf dem 
technischen und optischen Stand der 80er Jahre befindet. Mit der Mitteilungsvorlage 
2012/098 wurde den Gremien seinerzeit die Konzeptstudie für das Hallenbad und die 
Saunaanlage des Planungsbüros de Witt, Janssen und Partner vorgestellt. Die Kos-
ten für die Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sauna belaufen sich, grob 
geschätzt, auf 1.400.000 € bis 2.100.000 €. 
 
Diese Modernisierungen und baulichen Veränderungen stellen einen finanziellen 
Aufwand dar, der sich auch nicht annähernd in einem angemessenen Eintrittsentgelt 
widerspiegeln kann. Darüber hinaus muss eine solche Entscheidung auch im Ver-
hältnis zu anderen Planungen abgewogen werden.  
 
Bereits aus diesen Gründen scheidet eine Wiederaufnahme des Betriebs der Sauna 
aus.  
 
Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu einem Hallenbad selbst die Sauna nicht einen 
zwingenden Betrieb darstellt, der durch die Gemeinde vorzuhalten wäre. Vielmehr 
gibt es innerhalb der Gemeinde verschiedene Betreiber einer Saunaanlage, so dass 
die Möglichkeit einer alternativen Inanspruchnahme durchaus besteht. Aus Sicht der 
Verwaltung gilt es zunächst, den originären Betrieb des Hallenbades und den unmit-
telbar dazu gehörenden Bereich der Cafeteria zu gewährleisten. Die Pächterin der 
Gastronomie im Hallenbad mitgeteilt, dass sie den Betrieb zum Saisonende (Mai 
2018) einstellen wird. 
 
Auflagen seitens der Lebensmittelüberwachung machen es notwendig, vor einer 
neuerlichen Verpachtung die Räumlichkeiten und die Ausstattung zu modernisieren. 
Diese hat wiederholt darauf hingewiesen, dass eine Fortsetzung des derzeitigen Be-
triebes nur noch im Rahmen eines „Bestandsschutzes“ möglich ist, eine neuerliche 
Verpachtung in jedem Falle aber Änderungen mit sich bringen muss. Diese Ände-
rungen beinhalten insbesondere Maßnahmen der Flächenvorsorge, die sich auf den 
Umfang des Bereiches der Sauna zwangsläufig auswirken wird. Der genaue Umfang 
ebenso wie die damit einhergehenden Kosten werden zu gegebener Zeit separat 
vorgestellt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag inkl. Unterschriftenliste 
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